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Die Angaben und Feststellungen in diesem Bericht sind ausschließlich für die Auftraggebe-
rin, die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt, bestimmt und enthalten personenbezo-
gene, geschützte Daten. Sie dürfen ohne Zustimmung der Verfasser oder der Auftraggebe-
rin nicht an Dritte weitergeleitet oder sonst veröffentlicht werden.  
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I. Auftrag und Auftragsdurchführung  

Die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Schwerin (LHS) hat uns am 25.11.2013 den Auf-

trag erteilt, die Vorwürfe bei  

− der Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS), deren Anteile zu 99 % von der 100-%-Tochter der 

Landeshauptstadt Schwerin (LHS), der Stadtwerke GmbH, und zu 1 % von der LHS selber ge-

halten werden, und  

− der 100%igen Tochtergesellschaft der NVS, der Mecklenburger Verkehrs Servicegesell-

schaft mbH (MVG) zu untersuchen.  

Konkret wird dem Geschäftsführer beider Gesellschaften, Herrn Dipl.-Ing. Norbert Klatt, vorgewor-

fen, Familienangehörige in den Unternehmen zu inadäquaten Bedingungen zu beschäftigen bzw. 

deren Einstellungen in die Unternehmen in rechtswidriger Weise gefördert zu haben.  

Diese Vorwürfe wurden und werden u. a. in der Presse und auch im Rundfunk erhoben, konkret 

haben diese auch eine Rolle in den Sondersitzungen der Aufsichtsräte der Nahverkehr Schwe-

rin GmbH am 06.11.2013 und der Stadtwerke Schwerin GmbH am 12.11.2013 gespielt. Herrn Klatt 

wird mit den Vorwürfen auch unterstellt, u. a. gegen die Leitlinien guter Unternehmensführung, den 

Corporate Governance Codex (CGC), für die Landeshauptstadt Schwerin, die am 24.01.2011 be-

schlossen wurden, verstoßen zu haben.  

Die Unterzeichner haben in der Zeit vom 26.11.2013 bis zum 30.12.2013 den Sachverhalt ermit-

telt. Sie haben dazu die unter Ziff. II zur Verfügung gestellten Unterlagen gesichtet und entspre-

chende Gespräche mit den Beteiligten und Betroffenen geführt sowie Ortsbesichtigungen vorge-

nommen.  

Die Unterzeichner haben sich dabei konsequent auf die Vorwürfe der Vetternwirtschaft kon-

zentriert. Ihnen gegenüber sind weitere Vorwürfe angedeutet worden. Außer diesen Andeutungen 

hat es jedoch keinerlei Belege für die Vorwürfe, die hier auch nicht näher genannt werden sollen, 

gegeben. Die Andeutungen blieben immer im Vagen, Belege wurden nicht geliefert.  

Im Hinblick auf den recht kurzen zur Verfügung stehenden Zeitraum können die Verfasser auch 

nur den von ihnen ermittelten und bis hierhin bekannten Sachverhalt werten.  

Eine noch deutlich tiefer gehende Prüfung würde die Sichtung einer Vielzahl von Unterlagen und 

Vernehmungen der Betroffenen, die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sehr nahe kämen, vo-

raussetzen. Dieses würde einen erheblich längeren Zeitraum, der den Zeit- und Kostenrahmen 

dieser Untersuchung bei Weitem sprengen würde, in Anspruch nehmen.  

Erbetene Auskünfte wurden uns bereitwillig erteilt.  
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Wir erstatten diesen Bericht nach bestem Wissen und Gewissen, unparteiisch und auf der Basis 

der vorgelegten Unterlagen, der durchgeführten Gespräche und weiteren Ermittlungen.  

Unser Auftrag lautet: 

„Prüfung der Beschäftigung von Angehörigen des Geschäftsführers bei der Nahverkehr Schwe-

rin GmbH sowie die Ordnungsmäßigkeit der Aufgabenwahrnehmung durch die Geschäftsführung 

selbst als auch der Überwachungsorgane der Nahverkehr Schwerin GmbH und ihrer Gesellschaf-

ter“. 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit-

ten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002 maßgebend. 
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II. Zur Verfügung gestellte Unterlagen und geführte Gespräche  

Uns wurden zahlreiche Unterlagen vorgelegt, ebenso haben wir umfangreiche Gespräche geführt. 

Darüber hinaus haben wir Pressemeldungen in den Printmedien und im Internet für uns ausgewer-

tet.  

Wir haben uns intensiv mit der Homepage des Nahverkehrs Schwerin befasst und auch die Ge-

schäftsräume in Augenschein genommen.  

 

III. Wichtige Verträge und rechtliche Grundlagen 

Wir haben die wichtigen Verträge, Vereinbarungen und die rechtlichen Grundlagen intensiv durch-

gearbeitet und geprüft. Sodann haben wir den festzustellenden Sachverhalt im Hinblick auf die 

Rechtsgrundlagen subsumiert.   

 

IV. Feststellungen 

Es sind umfangreiche Feststellungen getroffen worden. Wir sehen in diesem Kurzbericht von der 

Darstellung dieser Feststellungen ab, weil sich in unserem Untersuchungsbericht zahlreiche per-

sonenbezogene, schützenswürdige Daten, insbesondere auch Daten Dritter befinden.  

Die von uns getroffenen Feststellungen lauten ganz überwiegend so, dass erhobene Vorwürfe 

nicht beweisbar verifiziert werden konnten. Es rechtfertigt sich deshalb aus keinem Gesichtspunkt, 

die einzelnen Untersuchungsschritte des Berichts öffentlich zu machen.  

 

V. Wertung 

Wir können hier ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten des Herrn Norbert Klatt nicht be-

weisbar feststellen.  

Ebenso können wir nicht beweisbar feststellen, dass hier dem Unternehmen tatsächlich Vermö-
gensschäden entstanden sind.  

Allerdings hätte Herr Norbert Klatt den Aufsichtsrat über die Einstellung bzw. Höhergruppierung 

seiner Angehörigen informieren sollen. Der Corporate Governance Codex (CGC), der erst 

ab 2011 gilt, enthält insofern eine Soll-Vorschrift. Bei der Beschäftigung so naher Angehöriger hät-

te hier aber zwingend eine Information (auch ohne CGC) erfolgen sollen. Dieses ist unterblieben. 

Herr Norbert Klatt muss sich dieses „Unterlassen“ zurechnen lassen.  
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Ebenso hätte Herr Klatt den Aufsichtsrat und den Gesellschafter über die beabsichtigte Ausschrei-

bung und deren Modalitäten für die Controlling-Stelle, die nunmehr seine Tochter besetzt, infor-
mieren müssen. Diese Informationspflicht ist zwar rechtlich hier nicht zwingend vorgeschrieben, es 

kann jedoch von einem Geschäftsführer erwartet werden, dass er im Rahmen einer „guten Unter-

nehmensführung“ entsprechende Informationen über Situationen, die Interessenskonflikte erzeu-

gen könnten, informiert.  

Jedermann hat Zugang zu der Homepage der beiden untersuchten Unternehmen, der Nahverkehr 

Schwerin GmbH (NVS) und der Mecklenburgischen Verkehrsgesellschaft mbH (MVG). Auf deren 

Homepage finden sich zumindest die Namen und Bilder von Herrn Norbert Klatt, seiner Ehefrau, 

Frau Petra Klatt, und des gemeinsamen Sohnes, Herrn Michael Klatt.  

Vorwürfe, die sich auf eine „Vetternwirtschaft“ in Form der unberechtigten Einstellung von Famili-

enmitgliedern beziehen, können zumindest im Hinblick auf diese Personen für Außenstehende 

nicht überraschend gewesen sein.  

 

VI. Empfehlungen 

Nachfolgend geben wir einige Empfehlungen, um künftig sehr viel sicherer schon jeden Anschein 

der „Begünstigung naher Angehöriger bzw. Betriebszugehöriger“ zu vermeiden. 

Wir schlagen Folgendes vor:  

1. Die Geschäftsführung mehrerer Unternehmen im Konzernverbund durch nur eine Person allei-

ne ist zu unterbinden. Eine Person darf also maximal Geschäftsführer einer Gesellschaft sein. 

 

Die Geschäftsführung der NVS und der MVG darf deshalb nicht personenidentisch sein; kon-

sequenterweise kann Herr Norbert Klatt nicht alleine Geschäftsführer beider Gesellschaften 

bleiben. 

 

Eine Interimsgeschäftsführung ist zu bestellen, während die Geschäftsführerposition in einer 

Gesellschaft (bei der MVG) unverzüglich neu zu besetzen ist. Dabei verkennen wir nicht, dass 

die Personalverantwortung für die Fahrer und Fahrerinnen ganz überwiegend in der MVG liegt. 

Eine Trennung der Geschäftsführung beider Gesellschaften wird möglicherweise (neue) Kon-

flikte zwischen den (dann) beiden Geschäftsführern mit sich bringen. Diese haben sich jedoch 

im Sinne der Unternehmen kooperativ zu verhalten.  
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2. Ein mögliches Instrument der Absicherung gegen „Vetternwirtschaft“ wäre die Installierung von 

zwei Geschäftsführern pro Gesellschaft, so dass ein echtes Vier-Augen-Prinzip installiert wür-

de. Wenn dies aus Kosten- oder sonstigen Gründen nicht darstellbar ist, ist jedenfalls zu ver-

meiden, dass eine Person Geschäftsführer/in in zwei oder mehr kommunalen Gesellschaften 

gleichzeitig ist.  

 

Die Kontrollmöglichkeiten sind zu verbessern.  

 

3. Die MVG ist eine 100%ige Tochter der NVS. Da in der MVG eine Vielzahl von Mitarbeitern be-

schäftigt wird, reicht der Einfluss der NVS bei der MVG sehr weit. Dies ist zu begrenzen. Es 

wird daher empfohlen, zu prüfen, ob die MVG wieder eine Schwestergesellschaft der NVS und 

damit eine (fast) 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schwerin GmbH wird. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass wegen des Selbsterbringungserfordernisses im Nahverkehr (Bestel-

lerprinzip) und dem unbedingten Erfordernis, die MVG als „Plusgesellschaft“ zu führen (Ergeb-

nisabführungsvertrag) möglicherweise die vorgeschlagene Konstruktion nur schwierig umzu-

setzen ist. 

 

4. Für Verwandte 1. bis 3. Grades von Geschäftsführern, Prokuristen, Abteilungsleitern und Auf-

sichtsratsmitgliedern ist der Corporate Governance Codex (CGC) dahingehend zu erweitern, 

dass bei personalwirtschaftlichen Angelegenheiten dieser Personen der Aufsichtsrat zwingend 

durch die Geschäftsführung zu informieren und um Genehmigung dieser Maßnahmen zu bitten 

ist.  

 

5. Es sollten anonyme Ausschreibungen, jedenfalls bei der Besetzung von Führungspositionen, 

so durchgeführt werden, dass den Personalverantwortlichen die Bewerber nur anonym präsen-

tiert werden. Hierzu sind gegebenenfalls externe Fachleute hinzuzuziehen. 

 

6. Bei personalwirtschaftlichen Maßnahmen ab der Abteilungsleiterebene aufwärts ist der Lei-

ter/die Leiterin der Personalabteilung der Stadtwerke Schwerin GmbH vorab einzubeziehen, 

insbesondere auch bei der Gestaltung von Ausschreibungen. Gegebenenfalls sind externe Be-

rater einzubeziehen.  

 

7. Der Aufsichtsrat ist auch mit (einem) Arbeitnehmervertreter(n) zu besetzen. Darüber hinaus 

erscheint die Besetzung wenigstens einer Aufsichtsratsposition je Unternehmen mit verschie-

denen Personen, die weder städtischen Unternehmen (auch gemischt-wirtschaftlichen Gesell-
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schaften) noch der Stadtverwaltung oder der Stadtvertretung angehören und fachlich entspre-

chend geeignet sind (möglichst Kaufleute, Juristen; Personen, die mit der Fachspezifik vertraut 

sind, Angehörige der IHK etc.), erforderlich. 

 

8. Für die Gesellschaften im Stadtwerkeverbund ist ein externer Compliance-Beauftragter zu be-

stellen. Dieser sollte über eine Hotline für Mitarbeiterbeschwerden erreichbar sein. 

 

9. Wir halten für sinnvoll, zwischen Herrn Norbert Klatt und dem Vorsitzenden des Betriebsrates, 

Herrn Lorenz, ein moderiertes, mediiertes Verfahren durchzuführen. Anderenfalls sind weitere 

Konflikte als absolut sicher vorprogrammiert anzusehen. Diese haben ihre Ursache keinesfalls 

in dem Verhalten nur eines von Beiden.  
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VII. Zusammenfassung 

Wir haben den folgenden Auftrag erhalten: 

„Prüfung der Beschäftigung von Angehörigen des Geschäftsführers bei der Nahverkehr Schwe-

rin GmbH sowie die Ordnungsmäßigkeit der Aufgabenwahrnehmung durch die Geschäftsführung 

selbst als auch der Überwachungsorgane der Nahverkehr Schwerin GmbH und ihrer Gesellschaf-

ter“.  

Dabei haben wir festgestellt, dass die gegen Herrn Norbert Klatt erhobenen Vorwürfe unbegründet 

sein dürften. Bemerkenswert ist jedoch der Einstellungsvorgang von Frau Annika Jäger als Con-

trollerin wegen der verwandtschaftlichen Beziehung zum Geschäftsführer. Hieraus können wir je-

doch keinen feststellbaren Schaden für die Unternehmen ableiten.  

Gleichwohl könnte hier der Eindruck entstanden sein, dass Familienangehörige durch den Ge-

schäftsführer, Herrn Norbert Klatt, bevorzugt wurden. Das hat seine Ursache darin, dass die Ein-

stellung und Beschäftigung von Familienangehörigen nicht offen genug kommuniziert wurde.  

Die Zahl der Abmahnungen und außerordentlichen Kündigungen (auch wenn diese vom Arbeits-

gericht nicht bestätigt wurden) halten wir für den recht langen Zeitraum für eine Unternehmerent-

scheidung, die vertretbar ist.  

Um künftig einem Eindruck der Vetternwirtschaft vorzubeugen, empfehlen wir einen Katalog von 

Maßnahmen, den wir unter Ziff. VI dargestellt haben.  

Schwerin, 07. Januar 2014 

 

 

(Klemens Bellefontaine)    (Turgut Pencereci) 

 
 
 
 
Anlage 
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002 
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